
§ 2 und 19 bis 21 
des Gesetzes über die Conterganstiftung für behinderte Menschen 

(ContStifG) 
 
 

§ 2 
Stiftungszweck 

 
Zweck der Stiftung ist es, behinderten Menschen, deren Fehlbildungen mit der 
Einnahme thalidomidhaltiger Präparate der Firma Grünenthal GmbH, Aachen 
(früher Chemie Grünenthal GmbH in Stolberg), durch die Mutter während der 
Schwangerschaft in Verbindung gebracht werden können, 
 
1. Leistungen zu erbringen und 
 
2.  ihnen durch die Förderung oder Durchführung von Forschungs- und 

Erprobungsvorhaben Hilfe zu gewähren, um ihre Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft zu unterstützen und die durch Spätfolgen hervorgerufenen 
Beeinträchtigungen zu mildern.  

 
 

§ 19 
Finanzielle Ausstattung 

 
Für Maßnahmen nach diesem Abschnitt sind zu verwenden. 
 
1. die Erträge aus den Mitteln nach § 4 Abs. 1 Nr. 3, die nicht unter § 11 Satz 2 

Nr. 1 fallen; 
 
2. Zuwendungen nach § 4 Abs. 2, soweit nicht die oder der Zuwendende etwas 

anderes bestimmt hat. 
 
 

§ 20 
Förderungsmaßnahmen 

 
(1) Zur Erreichung des in § 2 Nr. 2 bezeichneten Zwecks kann die Stiftung 

Einzelvorhaben der wissenschaftlichen Forschung, Entwicklung und 
Erprobung von spezifischen Behandlungsmethoden und sonstigen 
Maßnahmen fördern oder durchführen. 

 
(2) die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bewilligten Förderungsmaßnahmen 

werden zu Ende geführt. 
 
(3) Ein Anspruch auf Förderung aus Mitteln der Stiftung besteht nicht. 
 
 
 
 
 



§ 21 
Vergabeplan 

 
Der Stiftungsrat stellt mit Zustimmung des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend jeweils für zwei Geschäftsjahre einen Vergabeplan 
auf, der den Finanzrahmen für die Förderung festlegt. Über die Ausführung des 
Planes im Einzelfall beschließt der Vorstand 
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